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Beilage zu Nr . 281 der Karlsruher Zeitung
Dienstag . November L8VL«

Deutschland .
« Berlin , 25 . Nov . Die weiteren Paragraphen der vom

Bundesrathe in den Reichstag gelangten Strafrechts -

Novelle lauten : sDen erste- , Theil der Vorlage s . in der

Beilage der vor . Nr .j
§ S28 . Sind mildernde Umstände vorhanden , so ist in den Fasten

- 223 Abschnitt 2 und 3 auf Gefängniß bis zu drei Jahren oder

Geldstrafe bis zu 900 M -, in den Fallen der ZA 224 und 227 , Ab -

satz 2, auf Gefängniß nicht unter einem Monat , und im Falle de-

§ 226 auf Gefängniß nicht unter drei Monaten zu erkennen .

z 232 . Die Verfolgung der durch Fahrlässigkeit verursachten Kör¬

perverletzung tritt nur auf Antrag ein , insofern nicht die Körperver¬

letzung mit Uebertretung einer Amts - , Berufs - oder Gewerbspflicht

begangen worden ist.

z 240 und 241 (gleichlautend , unter Fortfall der Bestimmung , daß

die Verfolgung nur auf Antrag eintritt .)

Z 247 . Wer einen Diebstahl oder eine Unterschlagung gegen An¬

gehörige , Vormünder oder Erzieher begeht , ist nur auf Antrag z» ver¬

folgen . (Das Weitere gleichlautend .)
Z 263 . (Die drei ersten Alineas gleichlautend .) Wer einen Betrug

gegen Angehörige , Vormünder oder Erzieher begeht , ist nur auf An¬

trag zu verfolgen .
Z 275 . 2 . (gleichlautend unter Fortfall der Worte „ Kalender " und

„Zeitungen " ) .
8 292 (von unberechtigter Ausübung der Jagd ) und 8 296 (von

unberechtigtem Fischen ) hören auf , Antragsvc - gehen zu sein .

Im 8 319 heißt es statt bisher „ daselbst , jetzt : § 315 - 318 .

Im 8 321 ist eingefchoben : „ oder dem Bergwerksbetriebe dienend ^
Vorrichtungen zur Wasserhaltung , zur Wetterführung oder zum Ein -

nnd Ausfahren der Arbeiter zerstört oder beschädigt " .
8 348 . Ein Beamter , welcher , zur Ausnahme öffentlicher Urkunden

besagt , innerhalb seiner Zuständigkeit vorsätzlich eine rechtlich erhebliche

Thatsache falsch beurkundet oder in öffentliche Register oder Bücher
falsch eintrügt , wird mit Gefängniß nicht unter einem Monat bestraft .

Auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden .
War die Handlung geeignet , das Wohl des Deutschen Reiches oder
eines Bundesstaates zu gefährden , so kann aus Zuchthaus bis zu fünf

Jahren erkannt werden . Dieselben Strafvorschriften finden auch dann

Anwendung , wen » ein Beamter eine ihm amtlich anvertraute oder zu¬
gängliche Urkunde vorsätzlich vernichtet , bei Seile schafft, beschädigt oder

verfälscht .
8 360 . 3) Wer als Ersatzreservist erster Klasse auswandert , ohne

von seiner bevorstehenden Auswanderung der Militärbehörde Anzeige
erstattet zu haben ; 4 ) wer ohne schriftlichen Auftrag einer Behörde Stem¬

pel , Stiche , Platten oder andere Formen , welche zur Anfertigung von

Metall - oder Papiergeld oder von solchen Papieren , welche nach 8 149

dem Papiergelde gleichgeachtet werden , oder von Stempelpapier , Ste « -

pelmarken , Stempelblanketten , Stempelabdrücken , öffentlichen Beschei¬

nigungen oder Beglaubigungen dienen können , anfertigt oder an einen

Anderen als die Behörde verabfolgt ; 7 ) wer unbefugt die Abbildung
des kaiserlichen Wappens oder von Wappen eines Bundessürsten oder
von Landeswappen gebraucht ; 12 ) wer als Pfandleiher oder Rück¬

kaufhändler bei Ausübung seines Gewerbes den darüber erlassenen
Anordnungen zuwiderhandelt .

8 361 . 6) Eine Weibsperson , welche wegen gewerbsmäßiger Un¬

zucht einer polizeilichen Aufsicht unterstellt ist, wenn sie den in dieser
Hinsicht zur Sicherung der Gesundheit , der öffentlichen Ordnung und
des öffentlichen Anstandes erlassenen polizeilichen Vorschriften zuwider¬
handelt oder welche, ohne einer solchen Aufsicht unterstellt zu sein , ge¬
werbsmäßig Unzucht treibt .

8 363 . Wer , um Behörden oder Privatpersonen zum Zwecke seines
besseren Fortkommens oder des besseren Fortkommens eines Andern
- - (das Uebrige gleichlautend ) .

8 368 . (In den Nummern 3 , 8 , 9 , 10 ist das Wort „ Wasser¬
straßen " hinzugefügt .)

Im 8 367 5) ist eingeschoben : „ oder der bei der Aufbewahrung ,
Beförderung , Verausgabung oder Verwendung von Sprengstoffen " ; in
8) eingeschoben : „ oder Feuerwerkskörpcr abbrennt "

; in 10 ) eingescho¬
ben : „ insbesondere eines Messers oder eines andern gefährlichen Werk¬

zeuges " .
8 369 . Statt Geldstrafe bis zu 30 Lhaler ist „ bis zu 100 M . " ge¬

setzt, und in 8 370 wird im letzten Alinea die Zahl 4 und damit daS

unberechtigte Fischen oder Krebsen aus der Reihe der Antragsvergehen
gestrichen.

Art . 2. Hinter den 88 49 , 103 , 287 , 296 , 353 und 366 des Straf -

gesetzbuchs werden die folgenden neuen 88 49a , 103a , 287a , 296a
353a und 366a , hinter die Nr . 3 des 8 92 wird die neue Nr . 4 und
hinter die Nr . 8 des 8 361 wird die neue Nr . 9 eingestellt .

8 49a . Wer es unternimmt , einen Andern zur Begehung eines

Verbrechens oder zur Theilnahme an einem Verbrechen zu verleiten ,
wird , so weit nicht das Gesetz eine andere Strafe androhl , mit Ge -

fängniß nicht unter drei Monaten oder mit Geldstrafe von 10 ) bis zu
1610 M . bestraft . Gleiche Strafe trifft Denjenigen , welcher einem An¬
dern gegenüber zur Begehung eines Verbrechens oder zur Theilnahme
an einem Verbrechen sich erbietet , sowie Denjenigen , welcher ein sol¬
ches Erbieten annimml . Neben der Gesängnißstrafe kann auf den Ver¬
lust der bürgerlichen Ehrenrechte und auf Zulässigkeit von Polizeiauf -

sicht erkannt werden .
8 92 . 4 ) Wer durch die Veröffentlichung von Kundgebungen aus¬

ländischer Regierungen oder geistlicher Oberen zum Ungehorsam gegen
Gesetze oder rechtsgiltige Verordnungen , oder gegen die von der Obrig -
keil innerhalb ihrer Zuständigkeit getroffenen Anordnungen aussordere
»der anreizt ; insbesondere wer in der angegebenen Weise solchen Un -

gehorsam als etwas Erlaubtes oder Verdienstliches darstellt .

§ 103a . Wer ein öffentliches Zeichen der Autorität eines nicht zum
Deulscht » Reiche gehörenden Staats , oder ein Hoheitszeichen eines sol-
chcn Staats böswillig wdgnimmt , zerstört oder beschädigt oder beschim-
dsevden Unfug daran verübt , wird mit Geldstrafe bis zu 600 M . oder
wü Gesaiigniß bis zu zwei Jahren bestraft .

8 287a . Wer einen Andern vom Milbieten oder Weiterbieten bei
einer von einem Beamten vorgenvmmenen Versteigerung , dieselbe mag
Verkäufe , Verpachtungen , Verdingungen , Lieferungen , Unternehmungen
oder Geschäfte irgend einer Art betreffen , durch Gewalt « der Drohung ,
durch falsche Vorspiegelungen , durch Versprechen oder Gewähren eines

Dortheils abhält , wird mit Geldstrafe bis zu 960 M . oder mit Ge -

sängniß dis zu 6 Monaten bestraft .
8 296 a . Ausländer , welche in den deutschen Küstcngewässern un¬

befugt fischen, werden mit Geldstrafe bis zu 600 M - oder mit Gesäng -

niß bis zu 6 Monaten bestraft . Neben der Geld - oder Gesängniß -

strafe ist auf Einziehung der Fanggeräthe , welche der Thäter bei dem

unbefugten Fischen bei sich geführt hat , ingleichen der in dem Fahr¬
zeuge enthaltenen Fische zu erkennen , ohne Unterschied , ob die Fang¬
geräthe und Fische dem Verurtheilten gehören oder nicht .

8 353a . Ein Beamter im Dienste des Auswärtigen Amtes des

Deutschen Reiches , welcher 1) eines Ungehorsams gegen die ihm amt¬

lich ertheilten Weisungen sich schuldig macht , oder 2 ) eS unternimmt ,
durch unwahre Angaben seine Vorgesetzten oder unter Mißbrauch sei¬
ner amtlichen Stellung Andere zu täuschen , oder 3 ) die Amtsverschwie¬
genheit durch Mittheilung von Dienstgeheimnissen an Unberechtigte ver¬

letzt, oder 4 ) bei der Aufbewahrung amtlicher Schriftstücke ordnungs¬
widrig verfährt , wikd , ohne Unterschied , ob das Vergehen im Jnlande
oder im Auslande begangen worden ist, sofern nicht nach anderen Be¬

stimmungen eine schwerere Strafe verwirkt ist , mit Gefängniß oder
mit Geldstrafe bis zu 6000 M ., und wenn die Handlung geeignet war ,
das Wohl des Deutschen Reiches oder eines Bundesstaates zu gefähr¬
den , mit Gefängniß nicht unter drei Monaten bestrast .

8 361 . 9) Wer Kinder oder Personen , welche seiner Gewalt und

Ausficht untergeben sind und zu seiner Hausgenossenschaft gehören ,
von der Begehung strafbarer Verletzungen der Zoll - oder Steuerge¬
setze , oder der Gesetze zum Schutze der Forsten , der Feldfrüchte , der

Jagd oder der Fischerei abzuhalten unterläßt . Die Vorschriften dieser
Gesetze über die Haftbarkeit für die den Thäter treffenden Geldstrafen
oder anderen Geldleistungen werden hiedurch nicht berührt .

8 366 a . Wer die zum Schutze der Dünen und der Fluß - und
Meeresufer , sowie der auf denselben vorhandenen Anpflanzungen und

Anlagen erlassenen Polizeiverordnungen Übertritt , wird mit Geldstrafe
bis zu 150 M . oder mit Haft bestraft .

Art . 3 . Wo in dem Strafgesetzbuche der Betrag einer Geldstrafe
oder einer Buße in der Thalermährung ausgedrückt ist, tritt der ent¬

sprechende Betrag in der Reichswährung an die Stelle .
Art . 4 . Der Reichskanzler wird ermächtigt , den Text des Straf¬

gesetzbuches , wie er sich aus den in den Art . 1 bis 3 festgestellten
Aendcrnngen der Fassung ergibt , unter Weglassung der 88 287 und
337 durch das Reichs - Gesetzblatt bekannt zu machen . Urkundlich rc .
gegeben rc.

Berkin , 25 . Nov . ( Generalsynode ! !. ) Die
außerordentliche Gencralsynode wurde gestern Vormittag im
Sitzungssaale des Herrenhauses eröffnet . Die Lutheraner
haben sich wesentlich auf die Rechte gesetzt, doch ist offenbar
keine augenscheinliche Parleigruppirung der Plätze durchge -
führt ; dagegen sind heute schon bestimmtere Fraktionen in
Bildung . Es sind : 1) die sticngen Lutheraner (v . Krassow ,
Kleist - Rezow , Pastor Eucn rc . ) , d . h . die Stahl -Hengsten -
bergischc Partei zu etwa 40 Mitgliedern ; 2 ) die konfessio¬
nelle Unionspartei (Hofprcdiger Kögel , Hofprediger Baur ,
v . Bismarck -Bohlen rc. ) zu etwa 40 Mitgliedern ; 3 ) die
Konsensus -Unionspartei ( Prof . Beyschlag , Hofprediger Rogge ,
Gras Rittberg re .) und die von den Gegnern sog. „ absorb -
tive Unionspartei " (Miguel , Techow rc .) , welch letztere nicht
alle Lehrsätze für verbindlich erachtet , in welchen die luthe¬
rischen und resormirlen Bckmntnißschriften zusammcnstim -
men , sondern auch diesen Konsensus - Lehrsätzen gegenüber die¬
selbe wissenschaftliche Freiheit begehrt , wie den Dissensus¬
sätzen, sind noch nicht förmlich konstituirt , und cs dürste
auch schwer halten , hier die theologische Grenze zu finden ,
denn im Grunde genommen ist das Prinzip der Konsensus -
Union von seinen eigenen Vertheidigern in deren wissen¬
schaftlichen Arbeiten thätsächlich niemals streng festgchalten
worden . Zugleich sei hier beigefügt , daß Graf Rittberg am
Mittag des 23 . in einer 2 . Versammlung der Mittelpartei
mitthcilen konnte , Graf Swllberg -Wernigerode habe ihm
die bestimmte Erklärung abgegeben , daß er „ in keiner Weise
der konfessionell - orthodoxen Richtung zugethan sei, vielmehr
in allen wesentlichen Punkten den Grundsätzen des Pro¬
gramms der Mittelpartci zustimme " .

Bei reichbesetzten Gallerieu und in Anwesenheit von 190
Mitgliedern eröffnete der Präsident des Evangel . Ober -
kirchcnraths , U . Hermann , nach einem von dem Gcne -
ralsuperintendcnien Moll gesprochenen Gebet die Synode .
Seine klare , knappe und präzise , von religiöser Wärme , wie
von staatsmännischer Energie gleichmäßig durchdrungene An¬
sprache konnte als ein Meisterwerk gelten und machte sicht¬
lichen Eindruck . Er erinnerte zunächst an die Gencral -
synodc von 1846 , deren hochbedeuteude Verhandlungen noch
heute eine Fundgrube der Erkenntniß in Fragen der evan¬
gelisch-kirchlichen Ordnungen seien, die aber zum Theil wegen
der allzu großen Menge und Mannigfaltigkeit der von ihr
in Angriff genommenen Ausgaben unfruchtbar geblieben sei.
Namentlich der Versuch , Bestimmungen über Gegenstände
von unmittelbar dogmatischer Bedeutung Hcibeizusühren , habe
ihren Erfolg vereitelt . Damit nicht wieder dadurch , daß
edle Kräfte zu Vieles in den Kreis ihrer Berathung ziehen ,
nichts erreicht werde , solle diesmal nur ein Gegenstand , die
Ergänzung der Verfassung , beralhen werden . „ Auf
die Jnnchaltung dieser Ganzen legt , wie ich hier auszu¬
sprechen berufen bin , vornämUch des Königs Majestät hohen
Werth und erblickt in ihr eine Bedingung des Gelingens . "

j Die folgende Ausführung ist so bedeutsam und durch¬

schlagend , daß wir sie glauben wörtlich folgen lassen zu
sollen :

„Das Werk selbst , zu welchem das Kirchenregiment Sr . Majestät
Ihre Mitarbeit begehrt , besitzt — vom Standpunkte der höchsten Güter
der Kirche aus betrachtet — nur eine sekundäre Bedeutung und einen

bedingten Werth : es kommt ihm aber deßhalb nicht weniger ein hohes
Gewicht und eine für die Zukunft der Kirche folgenreiche Bedeutung
zu . Die evangelische Kirche legt ihren Verfaffungseinrichtungen keinen

Heilswerth bei ; sie glaubt nicht an eine Kircheuvecsassuug , sondern
rechnet sie zu den freigebildeten menschlichen Ordnungen der Kirche »

welche nach den Anlagen , geschichtlichen Verhältnissen , geistigen An¬

schauungen der christlichen Völker einem Wechsel unterliegen und eine
indiviouelle Mannigfaltigkeit zulassen , ja fordern . Die bestehenden Ein¬
richtungen finden ihre Rechtfertigung und den Grund ihres Wsrthes
darin , daß sie unter den gegebenen Verhältnissen für die geeigneten
Mittel und Wege sorgen , und den christlichen Glauben urit seinem
Licht und Trost zu pflanzen , zn pflegen und zu mehren , um die

hierin ruhenden Kräfte des sittlichen Einzel - und Gemeinlebens zu
wecken und zu stärken , um eine selbstlose und an Werken fruchtbare
Nächstenliebe zu erzeugen , kurz um dem Herrn ein frommes , Ihm
sich heiligendes und zu allem Guten geschicktesVolk darzustellen . Hierzu
soll die Verfassung förderliche Werkzeuge und Hilfsmittel liefern , und

hiermit gelangt auch der an diese hochwüroige Versammlung ergangene
Auftrag , an der Gestaltung eines Vcrfassungsinstituts mitzuarbeiten ,
zu seiner richtigen Schätzung . Man kann diesen Bei '

zugleich als
einen sehr bescheidenen und einen sehr hohen bezeichne ^

Hierauf berührt der Präsident den schwieii ftcn Punkc :
Er stellt in Aussicht , daß , wenn die Organisation vollendet
sei , auch die Frage der rechtlichen Autorität d,es Be¬
kenntnisses gelöst werden müsse, aber die jetzige Vorlage
lasse „ den Bekenntnißstand und die Union völlig intakt "

,
und des Königs Majestät habe ihn ausdrücklich beauftragt ,
„ als die allerhöchste Willensmeinung hier auszusprechen , daß
auch durch die jetzt zu bcrathende Generalsynodal -Ordnung
der Bekenntnißstand und die Union unberührt bleiben " . Ob
es damit gelingen wird , von vorn herein diese Streitfrage
für diese Tagung wirklich zu beseitigen , erlauben wir uns
trotz dieser für die Rechte so schwerwiegende Argumente einst¬
weilen zu bezweifeln . Wir werden später zeigen , daß die
äußerste Rechte an einer gewissen Stelle des Entwurfs diese
Frage in die Verhandlung hereinziehen muß , wenn sie nicht
sich selbst aufzugcben gewillt sein sollte .

Sehr richtig führt der Redner sodann aus , daß ohne
Synoden alle , wenn auch noch n MstzeM Ul ^ Mfer ein¬
greifenden organischen Anordnungen ves ^ kirHenregimcnts
jetzt der Bürgschaft ihres Erfolges entbehren . Einseitig er¬
lassen und nicht erwachsen aus dem Zusammenarbeiten mit
kirchlichen Vertretungskörpern , würden sic unausbleiblich einem
Mißtrauen begegnen , welches auch das dargcbotcne Gute
nicht zur Anerkennung kommen lasse , sondern es mit den
bereiten Mitteln der Agitation bekämpfe . Diese Wendung
traf ganz besonders die diesjährigen orthodoxen Provinzial -
synoden , deren Abgeordnete nun hier versammelt find und
sich wohl in diesem Augenblick lebhaft an ihre damalige Oppo¬
sition gegen den ev . Oberkirchenrath erinnern mochten .

lieber die Stellung der vorgelegten Verfassung zum
Staat und speziell die von der „N . Ev . K . - Ztg . " , also
selbst von der Rechten der Mittelpartei geforderten mög¬
lichsten Einschränkung des landesbischöflichen
Amtes des Regenten äußerte sich Hermann in folgenden
beachtcnswerthen Schlußworten :

„Die neuere Geschichte hat die Kirche genöthigt , sich die ihrem We¬
sen entsprechenden Organe zu suchen , mittelst deren sie ihr eigenes
Leben zu leben und ihren anerkannten Wirkungskreis auszufüllen ver¬
mag , nicht getrennt vom Staate , sondern in dessen Rechtsordnung ein¬
gefügt . Dadurch wird die Kirche zwar keineswegs vor die große Gefahr
gestellt , aufdasihrsowohlthätige , ja unentbehrliche
landesherrliche Kir ch en r egim ent verzichten zu müssen .
Wohl aber ist es unabweisüch geworden , dasselbe als eine wahrhaft
kirchliche Institution zu erfassen und sestzuhalten , seine Verschmelzung
mit der Staatsgewalt auch im Bereiche der Organe seiner Ausübung
zu beseitigen und es als die Spitze eines rein kirchlichen Organismus
hinzustellen , in welchem die Kirche als eigenes Gemeinwesen zur Er -
scheinung und Aktion gelangt . So lange eine abgeschlossene Synodal -
versassung noch nicht vorlicgt , ist dieses Ziel noch unerreicht und von
einer Verwirklichung der nicht bloß aus kirchlichem, sondern auch auS
staatvchem Grunde no '.hwendigen Selbständigkeit der Kirche nicht di«
Rede . Und so treten Sie denn , hochwürdige , hochgeehrte Herren , an
Ihre der Abschiebung unserer Synodalv - rfassung gewidmete Arbeit .
Nehmen Sie de» Entwurs , an welchem viel Liebe zur Sache gearbeitet
hat , mit den günstigen Voraussetzungen ans , welche den Ernst und
die Schärfe Ihrer Prüfung nicht ausschlicßen , wohl aber die Zuver -
sicht auf die Erreichung des Zieles und damit die Freudigkeit zur Ar -
beit erhalten . "

Auf diese Eröffnung Siede folgten die be . eits besprochenen
Wahlen und ein Antrag auf eine Adresse an den Kaiser .
Dieser letztere Antrag wurde jedoch heute wieder zurückgezogen
und durch eine persönliche Abordnung ersetzt. Es war gut
so, denn es wurde nicht nur viel Zeit gespart , sondern auch
ein sehr verführerischer Anlaß zu dem sofortigen Losbrechen
aller im Stillen mächtig sich regenden Gegensätze .

Man muß gestehen , Hermann hat sich so fest und stramm
als möglich auf seinen schwierigen Posten gestellt und das
gute Vorurthcil erweckt , daß er entschlossen und tapfer zu
ferner Vorlage stehen werde . Auch die Eröffnungspredigt des
Propstes Or . Brückner , welche im Dom , in Anwesenheit
des Kaisers und zahlreicher Zuhörer und Zuhörerinen gehal¬
ten wurde , stimmte vollkommen zur Eröffnungsrede des



Präsidenten. Sie ging ohne Phrasenhastigkeit auf die Si¬
tuation und Aufgabe der Synode ein und suchte allen Haß
und allen Hochmuth der Parteien zu beschwören. Vor Allem
bedürften die Mtglieder der Synode der Kraft der evange¬
lischen Wahrheit , d . i . der Schwer- und Schwungkraft des
Protestantismus , um zu gutem Abschluß der Arbeiten zu ge¬
langen . Was sie weiter brauchen, sei der Geist der heiligen
Liebe, die keine schroffen Gegensätze, keine Partciparole, keinen
leidenschaftlichen Groll kenne. Wenn auf der Synode, statt
des herzlichen Entgegenkommens, die sich selbst überschätzenden
Leidenschaften und die Erbitterung herrsche , dann sei ihr
Zweck von vornherein verfehlt .

Man sieht : mit übermüthigem Vertrauen auf Helles Wet¬
ter tritt der eo . Oberkirchenrath nicht vor die Synode. Nach¬
dem seit einem Vierteljahrhundert die freie Wissenschaft in
den theol. Fakultäten in gouvernementalenFesseln gelegen , die
Geistlichkeit systematisch dem starrsten Konfessionalismus

' zu¬
getrieben worden und jetzt auch aus der Synode jedes freiere
theologische Element ausgeschlossen ist , erklärt sich die Be¬
fürchtung leicht, es möchte allen gouvernementalen Mahnun¬
gen und Drohungen doch nicht gelingen, diese Versammlung
zu den Prinzipien des dem Entwurf nun einmal zu Grund
liegenden kirchlichen Konstitutionalismus zu bekehren . Aller¬
dings pflegte bei unserer protestantischen Hierarchie die poli¬
tische Klugheit stets größer zu sein , als der religiöse oder
dogmatische Fanatismus : und so darf man doch nicht ohne
Weiteres an einem befriedigenden Verlaufe verzweifeln .

jsi Leipzig, 23 .Mov . (Aus der Rechtsprechung des Reichs -
OberhandelSgerichts . ) Ein Berliner Kaufmann gab einen

am21 . Septbr . v . I . fälligen Wechsel auf London am 18. desgl.
seinem Lieferanten zu Manchester in Zahlung ; dieser nahm den
Wechsel an mit dem üblichen Vorbehalte des Einganges und
schickte ihn an seinen Bankier zu Manchester , von wo er
nach London gelangte — aber nach Ablauf der Protestfrist,
so daß wegen Mittellosigkeit des Acceptanten der Wechsel
werthlos geworden ist. Der Engländer klagte nunmehr sei¬
nen Kaufpreis gegen den Berliner ein, dieser wendete die

^ Zahlung durch den Wechsel ein , weil der Engländer die
Geltendmachung der Wechsclrechte versäumt habe, also den
ganzen Betrag des Wechsels sich abrechnen müsse. Da aber
der Berliner den Wechsel sechs Wochen lang unbenützt im
Portefeuille hatte liegen lassen , und da der Engländer zu
einer besonderen Sorgfalt nicht verpflichtet war , die übliche
Promptheit aber angewendet hatte, so wurde der Berliner
verurtheilt.

Oesterreichische Monarchie .
^ Wien , 26 . Nov . Es ist allerdings richtig, daß über

ein bewaffnetes Dazwischentreten der Mächte im Insur¬
rektion s gebt et in dieser oder jener Form seither noch
in keiner Weise verhandelt wurde , es ist aber eben so richtig ,
daß bereits die Eventualität in's Auge gefaßt wird , wo die
Pforte nicht im Stande sein würde , mit eigenen Kräften
die Insurrektion niederzuschlagen und ihre Reformen in's
Leben zu führen , und man wird mit einigem Grund anneh¬
men dürfen , daß für eine solche Eventualität , sobald sich ihr
Eintreten als wahrscheinlich ergibt , die betreffenden Verein-

! bamngen vorbereitet werden . Zunächst wird auf Monte -
! negro , welches offiziell fortgesetzt seine Neutralität betheuert,

aber der Betheiligung der Montenegriner am Kamvke « ^
bloß kein Hinderniß bereitet , sondern dieselbe ermntbioe ^
fördert , der entsprechende Druck geübt, um seiner
gm Politik ein Ende zu machen .

^ ungl-

Badische Chronik .
2t. Mannheim , 26 . Nov. Ein Wirth - hauspr,, .

schlimmster Sorte stand heute vor der Strafkammer . Johann g,
'

muk Schüler von Freiburg , früher in verschiedenen KanzleisteH »
beschäftigt , dann wegen Rcchnersuntreue zu mehrjährigem Gesän^
verurtheilt , verlegte sich in den letzten Jahren darauf , sich beh,o?

"
E

Unterkunft in Wirchshäusern zu verschaffen und dann die Wirthe
die Zeche zu prellen . Bereits 1873 wurde er wegen einer Reibe
cher in wiederholtem Rückfall verübter Betrügereien zu Huchu,

° '

strafe verurtheilt . Im April d. I . aus der Strafanstalt entlast
" '

kehrte er im Juli in Begleitung einer Dirne , die er als seine -r
'

auSgab, in einem hiesigen Gasthofe ein, wo er in l ' /^ Tagend
Zeche von 15 Mark anwachsen ließ und dann verschwand. Acht
später logirte er sich bei einem hiesigen Bierbrauer , der ein Ziw.n?

'

zu vcrmiethen hatte, ein , erhielt von demselben unter dem Vorwand
er sei bei einer hiesigen Behörde als Registrator angestellt, auch ^
Beköstigung auf Kredit und lebte über anderthalb Monate a» f
seines WirtheS, der schließlich noch eine Reise mit Schüler in ^
Oberland machte , um sich über dessen VermögenSverhältnifle die (p,.
rigste ) Gewißheit zu verschaffen . Schüler wurde wegen mehrst
in wiederholtem Rückfalle verübten Betrugs zu 2 Jahren Zuch^
und dreijährigem Verlust der bürperlichen Ehrenrechte verurtheilt.

Handel «nd Verkehr .
V ' urfl . r Frankfurter Kurszettel iw Hauptblstt

II !. Seite .
HauSelSderichte.

0 . Frankfurt , 25 . Nov . (Börsenwoche vom 20 . bis 25. Nov .)
Der Druck, welcher seit Wochen auf der Börse lastete , ist seit Beginn
unserer diekwöcheutlichen Berichtsperiode gewichen und erfreut sich
Tendenz und Geschäft einer Erholung , die, wenn die Spekulation das
nothwendige Maßhalten versteht, zu schönen Hoffnungen berechtigt . Die
Momente , welche für die pessimistische Stimmung der Börse bisher in
Betracht gezogen wurden , erschienen, wenn nicht ganz , so doch theil-
weise in ihren Wirkungen beseitigt, so daß sich wieder mehr Kauflust
einstellen konnte. In erster Linie war man wegen der politische » Lage
beruhigt , die nach den energischen Erklärungen der russischen und österr.
Offiziösen keine kriegerischen Verwickelungen in Betreff der Dinge im
Orient erwarten ließ Ferner «ab die Rede Camphaujcns im Reichstag,
welche über das herrschende Mißtrauen eine scharfe Kritik übte, den
Anstoß zu einer weniger bedenklichen Auffassung der wirthschafllichen
Situation . Auch die leichteren Geldverhältnifse, wie sie durch die letz¬
ten Diskontohcrabsetzungen konstatirt wurden , förderten die Wiederbe¬
lebung des Verkehrs. Die Contremine , welche hauptsächlich aus die
Fortdauer der Kriegsbesürchtungen ihrer Operationen basirt hatte, sah
sich unter dem Einfluß der obenerwähnten Momente zu Deckungen
veranlaßt , die in Verbindung mit bedeutende » Meinungskäusen seit
Samstag die Tendenz ziemlich rasch zu einer steigenden gestalteten.
Mehrfache schwächere Intervallen wurden durch die nach rapiden Rei¬
zen unvermeidlich eintretendcn Gewinnstrealitäten sowie durch das zeit -
weise Aushören der Aeckungskäufe herbeigesührt. Auf die Kursbewe¬
gung der Kreditaklien wirkte das Dementi bezüglich der ungünstigen
Bilanzgerüchte und weiter noch die Erklärung der Direktion fördernd
ein, daß in der Situation des Instituts keine Veränderung eingelrelen
sei. Die Kursbewegung der Staatsbahn - Aktien wurde durch das große
Dicouvert in diesem Effekt und durch sich bessernde Einnahmen be¬
günstigt . Bei Lombarden fielen die definitiven Meldungen über die
TrennungSangclegenheii , obgleich dieselben keiner allgemein günstigen
Kritik begegneten, mehr oder weniger ins Gewicht.

Kreditaktien eröffneten am letzten Samstag mit 160 , stiegen rbis
Dienstag aus 170 , ermatteten bis Mittwoch aus 166' /- , hoben sich
hieraus bis 171 und schließen heute 170 ' sz. Staatsbahn -Aktien setzten
mit 247 '/, ein, avancirten bis Dienstag auf 255 ^ , ermatteten hierauf

bis 253 '/z und blieben heule 256 ^ . Lombarden variirten Anfangs
zu 930 . —92 — 94 — 913/ , stiegen am Mittwoch auf 97 und notirten
heute 953/g . Oesterr . Bahnen waren zu ihren in den Vorw ' chen
stark gesunkenen Kursen ziemlich rege gefragt und fast^durchw . g er¬
heblich höher. In Folge der günstigen Nachrichten über die Ein -
nahmeverhältnifse der österr. Bahnen scheint sich sowohl Spekulation
als auch Privatpublikum wieder mehr für diese Effektengattung zu
interesstren . Nordwest schießen 3 O2 fl- , Galizier 7 fl . , Ungarische
Nordost 7 st . , Elbthal und Vorarlberger je 6 fl . höher. Deutsche
Bahnen sind theilweise um Prozente besser .

Auch der Bankenmarkt profitirte von der vorherrschenden steigenden
Tendenz und zogen Banken durchschnittlich um 1 bis 2 Proz . im Kurs
an . Oesterr . Nationalbank gewannen 10 fl., Darmstädter 4 ' /, Proz .,
Meininger , auf die beabsichtigte Kapitaüeduktion 1^ Proz, , Franksur -
tcr Baubank 3 Proz . , . süddeutscher Bodenkredit 4/ ^ Proz . , rheinische
Kreditbank 40 . Proz ., Handelsgesellschaft 1 >

z Proz ., deutsche Vereins -
bank und Efsektenbank je 1 > . Proz . Das Anlagegebiet wies aus
Grund der lebhaften Betheiligung des Privatpublikums , das nunmehr
wieder als Käufer austritt , rege Umsätze auf österr. Renten stellten sich
höher. Ungarische und russische Werhe erholten sich zum Theil von
ihren Rückgängen und schließen gegen die Vorwoche um 1 — 1 //2 Proz .
besser . Russen von 1870 erfreuten sich einer Steigerung von 30.
Proz . Amerikaner anziehend. Oesterr . Prioritäten haben mit geringen
Ausnahmen um Bruchtheile angezog-n . Albrecht hoben sich um ca.
5 Proz . wegen der Uebereinkunft mit der Lemberg- Czernowitzer Bahn .
Pfandbriefe zeichneten sich durch eine absolut feste Tendenz aus . Russen
l ' /r Proz . höher anläßlich der bereits jetzt erfolgenden Einlösung des
Januar -Coupon . Loose erhöhten nahezu durchweg ihren Kursstand .
Wechsel sind wenig verändert . Wien etwas theuerer . Geld flüssig .

Nachschrift . 26. Nov . -Die Börse war heute wegen des Buß -
und BettageS geschlossen . In dem staltgefundenen Privatverkehr unter¬
lag die Tendenz unter dem Druck auswärtiger matterer Kurse einer
Abschwächnng , indeß war das Geschäft ziemlich belebt , Staatsbahn -
Aklien waren in Prolongation sehr gesucht . Schluß urse : Kreditaktien
155 '/, , Staatsbahn . Aktien 253, Lombarden 93 '/, .

Berlin , 27 . Nov . Geireidemarkt. (Schlußberichr.) Weizen per
Novdr -Dezbc. 201 — , per Avril -Mai 21S.50 . Roggen per Ncv .-Dez.

57 .— , per April -Mai 159 —. Aüböl per Novbr .-Dezbr . 73 70,
per April -Mai 71 .70 . - vtci .us io« , 45 .2 » . ver Novbr -Dezbr .
46 .80 , per April -Mai 49 .70 . Hafer per Novbr .-Dezbr . 157 . — , per
April -Mai 167.50 .

Köln , 27 . Nov . (Schlußbericht.) Weizen fest , loco hiesiger

per Mürz

M ,

«0.50 , ioea fremder 21.— , per Novbr . 20.45 , per März 21 v
Roggen still , loco hiesiger 16 .— , per Novbr . 14.65 , per Ms»
15.50 . Hafer fester , loco 18.50 , ver Novbr . 18 .15 »«>-
17 .30 . Rüböl fest , looo 38 .20, Per Mai 38 .80. Schnee.

Hamburg , 27 . Nov . Schlußdericht. Weizen
Novr . -Dezbr . 197 G - , per Dezbr .-Jan . 197 G. , per
201 G . Roggen ruhig , per Nov . -Dezbr . 150 G . , per Dezbr
149 G ., per April -Mai 158 G . Wetter trübe. ' ^

Pestb , 27 . Nov . Weizen per Frühjahr 4 .97 bis 5 .05 . Geri»
per Termine ruhig 2.53 bis 2.55 . Weizen looo flau und schugch»
Kauflust. Gerste ruhig , Mais preishaltend , Hafer flau, neuer fest

^

Weizen loco 8lpsünd . 4 .35 bis 4 .45 , 86pfünd . 5 .20 bis 5«
Roggen 3 .20 bis 3 .30. Gerste 2.65 bis 3.20. Mais 2 .22 bis 2^

'

Hafer 2.15 bis 2.20 , do . neuer 2.— bis 2.10. Kohlreps — hj-
— . Hirse — .— bis — . Rüböl 34 . Spiritus 25 . Regnerisch .

s- PariL , 27. Nov. Rüböl ver November 110 .20, per Dezbr . 100.-
per Jan .-April 104.— , per Mai -August 98 .— . Spiritus per M
43 70 , per Jan .-April 45 .—. Zucker, weißer , dirp . Nr . 3 58 .70, per

8 Mrk . per Nov . 59 . — , per Dezir.
, ver März -Juni 61 .20 . Weizen p»
27 .— . per Jan .-April 27.70 , per
per Novbr . 18.— , per Dezbr . 18.-

per März -Juni 19.— . Wetter : Schön.
Nov. Weizen looo niedriger , per Novemter

Januar -April 60.70. Mehl,
59 .— , per Jan .-April 61.
Novbr . 27 .— , per Dezbr .
März -Juni 28.50 . Roggen
per Jan .- April 18.50,

Amsterdam , 27
— , pet März 295 , per Mai — Roggen

'
looo unver . , per

März 1920 - , per Mai , Juli 190 '/, . Rüböl looo 42 , per
Dezbr. 41R, , per Mai 423/,. Raps looo 418 , per Frühjahr 434.

Liverpool , 27. Nos . B au m wo llen ma rkt . Umsatz 8M
Ballen , davon auf Spekulation und Export 1000 Ballen . Stetig.

WitteruugSbeobachtrmgeu
der mnrvtslogisSen Slattos kürlsrvlw .

Büro- Lhermv -
menr Feuch¬

tigkeitin
Proc.Novbr .

rrikler. in 6.
27 . -M, .,«. 2Nbr 750 .6 - 0 .6 88

Na .sitS 9 Uhr 751 .7 - 2.0 94
23 Urg «. 7 Nd. 751 .3 - 7.5 94

Btiner tu >ß>

E.

Verantwortlicher Redakteur : Paul Kretzschmar in Karlsruhe.

Bürgerliche Rechtspflege .
Oesfentliche Nafsorderuagea .

W .933. Nr . 15,116 . S t o ck a ch .
I . S .

der Anton Roth » vn Airach
gegen

unbekannte Dritte ,
EigenthumSrecht betr .

Beschluß .
Anton Roth von Airach besitzt aus der

Gemarkung Winterspürcn 54 7 Ruthen
Wiesen im Briel , neben sich selbst nnd der
Straße . ES fehlt an dem ErwerbStitel und
an dem Einträge im Gruudbnche .

Aus Antrag des Anton Roth werden
nun alle Diejenigen , welche an obigem
Grundstück in den Grund - und Pfandbü -
chern nicht eingetragene , auch sonst nicht
bekannte dingliche , oder lehenrechtliche »der
fideikommifsarischeAnsprüche haben, oder zu
haben glauben , aufgefordert , solche

binnen 2 Monaten
dahier anzumelden oder geltend zu machen ,
widrigenfalls jene Ansprüche dem gegenwär¬
tigen Besitzer gegenüber sür erloschen erklärt
würden -

Stockach, den 23 . November 1875.
Großh . bad . Amtsgericht.

I ä ck l e.
Gault«.

W 916 . Nr . 40,796 . Mannheim .
Gegen Bäcker Jakob Büchler dahier
haben wir Gant erkannt , und eS wird
nunmehr zum Richtigstellung- - und Bor -
zugsversahren Lag ' ahr : anb -raumt aus

Dienstag den 14 . Dezember ,
Vormittags 11 Uhr .

LS werden alle Diejenigen , welche aut
wa» immer für einem Grande Ansprüche an
die Gantmaffe machen wollen, anfgesordert,
solche in der angesetzten T - gfahrt , bei Ver -
meidung deS Ausschlusses von der Gant ,
persönlich oder durch gehörig Bevollmäch-
tigte, schriftlich oder mündlich , anzumelden
und zugleich ihre etwaigen Vorzugs - oder
UnterpsandSrechte zu bezeichnen , sowie ihre
BeweiSnrkunden vorzulegen oder den Be-
weis durch andere Beweismittel anzntrrten .

In derselhen Tagsahrr wird ein Maffe-
psieger nnd ein MiiubigeranSschnß ernannt ,
und ein Borg - »der Nachlaßvergleich oer-
suchl werden , und eS werden in Bezug aus

Borgvergleichc und Ernennung des Masie-
pflegerSund GläubigeranSschnffeSdie Nick«-
erscheinenden als der Mehrheit »er Er -
schieaenen beitretend angesehen werden.

Die im AuSlande wohnenden Gläubiger
haben längstens bi- zu jener Tagfahrt einen
dahier wohnenden Gewalthaber sür den
Empfang aller Einhändigungen zu bestellen ,
welche nach den Gesetzen der Partei selbst
geschehen sollen, widrigenfalls alle weitern
Verfügungen nnd Erkenntnisse mit der glei¬
chen Wirkung , wie wenn sie der Partei
eröffnet wären , nur an dem SitzungSort «
des Gerichts angeschlagen , beziehungsweise
derjenigen im Ausland wohnenden Gläubi¬
gern , deren Aufenthaltsort bekannt ist ,
durch die Post zugesendet wörden

Mannheim , den 20 . November 1875.
Großh bad . Amtsgericht.

Ullrich .
W .917 . Nr . 40864 . Mannheim .

! Die Gant der Handlung Ge¬
brüder Fecht und deren

: Thciihaber Richard Fecht und
Taver Fecht dahier b - tr .

/ Beschluß .
. In obiger Gantsache werden alle diejeni-
' gen Gläubiger , weiche bis jetzt ihre Forde -
! rungen nicht angemeldet haben , mit allen
! ihren Ansprüchen von der Gantmaffe auS-
i geschloffen.
! Mannheim , 2S. November 1875.

Großh bad . Amtsgericht.
Ullrich .

Bermögeusabsoaderuogcu.
W .927 . Nr . 13,303 Konstanz . Die

Ehefrau des KükerS Joses Schönenber -
ger von Radolfzell, Maria , geborr. e Erten-
schweiler , hat gegen ihren Ehemann eine
VcrmögcnSabsonderungsklage erhoben. Zar
mündlichen Verhandlung ist Taziahrt auf

Montag den 3. Januar 1876,
Vormittags 8 ' /, Uhr ,

anberaumt , waS zur Kenntaißnahme der
Gläubiger bekannt gemacht wirb.

Konstanz, den 22. November 1875.
Großh Kr- iS - und Hosgericht .

— Tivilkammer 1. —
Schneider .

Ganter .
W .928 . Nr . 9281 Mannheim Die

Ehefrau des Adam Kuhny , Susonna , geb .
Mosemann , von Kirchheim wurde durch

VersäumurigSerlenntniß vom Heutigen sür
berechtigt erklärt , ihr Vermögen von dem
ihres Ehemannes abzusondern . Dies wird
hiermit zur Kenntmß der Gläubiger ge¬
bracht.

Mannheim , den 6. November 1875 .
Großh . Kreis - und Hosgericht, Tivilkammer.

S e n g l e r.
Weihranch .

SaodelSreMer -Etrarägt .
W .932 . Nr . 28,014 . Karlsruhe .

Unter O Z . 194 de- GesellschafisregisterS
wurde heule die Firm » „ Vetter Hacker
L Tie . " eingetragen . Teilhaber dieser
seit 15. August bestehenden Handels -Gesell¬
schaft find die Kausleule Alexander Hacker
von hier snd Carlos Vetter von Et lingen,
z. Z . in Durmersheim . Beide Gesellschafter
haben volles Vertretungsrecht . Dem Kauf-
mann Franz Haaget von hier wurde
Prokura ertheilt.

Karlsruhe , den 8. November 1875 .
Großh . bad . Amtsgericht.

N e b e n i u S.
W .849 Nr . 13,806. Lahr . Mit

O .Z . 63 wurde in daS GesellschastSregister
eingetragen die offene Handelsgesellschaft:
„ Gebrüder Schlager in Lahr" . Mit -
glieder find Gastwirth Andrea « Jakob
Schlager von Wittenweier und Kauf¬
mann Karl Schlager von Lahr, Anfang
15. November 1875 Jeder Gesellschafter
hat das Recht , die Gesellschaft zu vertreten.

Lahr, den 16. November 1875.
Großh . bad . Amtsgericht.

' Eichrodt .
W865 . Nr . 8151 . Brette » . Unter

O .Z . 56 wurde heute inS Firmenregister
eingetragen die Firma : „ M . Röthle in
« retten " . Inhaber derselben »st Mathias
Röthle in Breiten , welcher mit Km ha
rino , geb Würtz , verehelicht ist , ohne daß
«in Eheocrtcag errichtet wurde

Breiten , den 22 . November 1875.
Großd bad . LmiSgericht.

vr . v u p s e r.
W .S05. Nr . 10,495 Wolf ach .

Die Führung der Handels¬
register betreffend.

Za O .Z . 26 des Firmenregisters wurde
heute eingetragen :

Eh ve trag deS KrämerS Iah .
Georg Wöhrte von Kirnbach m »

seiner zweiten Eheftau Anna Blum
von Kirnbach vom 28. Oktober 1875
womit bedungen wurde , daß jeder
Ehegatte den Betrag von 50 Mark
znr Gemeinschaft einwirft ; dagegen
aller übrige bewegliche und unbeweg¬
liche , aktive und passive , jetzige und
künftige Bermöge» , welche» die Ehe¬
gatten einbringrn , von der Gemein¬
schaft auSgeschtoffen «der sür Liegen -
schaft erklärt werden soll .

Wolsach , den 24 . November 1875.
Großh . bad . Amtsgericht.

H. Kohlunt .
W .886 . Nr . 9820 . WieSloch . Zu

O .Z 183 deS Firmenregisters wurde heute
eing tragen die Firma Samuel Schuster
in Maisch Inhaber der Firma ist Samuel
Schustervonda . Ehevertrag deS Inh, .
berS ci. ä . Malsch, den 3 November d. I .
mit Fanny Flehing er von Fleht « gen ,
wonach jeder Ehetheil 50 M in die Gemein¬
schaft einwirft , hingegen alles beiderseits in
die Ehe Angebrachte, während derselben er¬
rungen oder geschenkt werbende liegenschaft -
liche und Fahrnißvermözen dereinst wieder
ersetzt werden muß , und jeder Ehetheil die
von ihm in die Ehe gebrachten Schulde», so
wie die ihm während der Ehe zusallenden
selbst zu za-len hm .

Wiesloch, den 19 November 1875.
Großh . bad . Amtsgericht.

L a n ck.
Zirkel .

Bern ». Bekanntmachungen
k.143 . 3. Nr . 1234 . Donaneschingen .

Großh. Bad . Staats
Eisenbahnen .

Vergebung von eisernen
Tragbalken

Zur Herstellung eiserner Gebälk« im
neuen LusnahmsgebSude der Station Jm -
lnendiiigev beoürseii wir ciica 180 Miter
j Träger im b-ilaufigen Gewicht von

3330 Kg . U :brr :,ahmst,istige wollen ihre
für >«<i Kg. franco Jmmending . n berech¬
neten Ang- bote ins lüugsteoS

Mittwoch de « I . Dezember d. I . ^
bei unterfertigter Stelle einreichen, bei «el> '
cher auch die bezüglichenZeichnungen ved
UebernahmSbedilignngen eingesehen wert« ,
können.

Danaueschingen, den 13. Novbr . 1875 .
Aroßh . bad . Eisenbahn - Hochbau- Inspektion. ^

Herr .

L .23S. 2 . Nr . 2975 . Freibnrg .

Großh . Bad . Staats-
Bahnen .

Vergebung von Gasbe»
teuchtungseinrichtungen .

Höherem Auftrag zufolge sollen die Eia>
richtungen zur Erweiterung der Gasbeleuch¬
tung auf dem Freiburger Bohnhose io
SubmisstonSwege vergeben werden.

Die fertige Herstellung deS Röhrennetzes
ist berechnet zu . 15,046 M.

Die Angebote auf diese Arbeit sind now
Prozenten deS Voranschlag« zu stellen .

Die Lieferung und Montirung der säwwt-
lichen EinrichtungSgegenstSndebetragen »«

^
Di « Angebote hieraus sind durch Eimei»

chung von Muflerheften mit zugehörigen
Preisverzeichnissen zu machen .

Lufltragente Unternehmer werden einge¬
laden, die auf » einem Bureau aufliegeade«
Pläne , Bedingungen , Kostenvoranschlag uvd
Verzeichniß der Einrichtungsgegcnpände
eiuzusehen und ihre Angebote verschlossen .^
mit paffender Aufschrift versehen und Port»'

frei, bis ILi gstens
Mittwoch den 8. Dezbr . d. I -,

Vor mittag » 10 Uhr ,
zn welcher Zeit die Eröffnung der emge^k
kommenen Rngebcte pattfindet , bei mir eiw l

zureichen i
s Hierbei wird bemerkt, daß
von Zeichnungen oder Abschriften Rr « c

.
/

dinglingen und des Voranschlags nicht
findet. - ,4

Die zur Uebernahme geneigten Unterneh
¬

mer hab . n über ihie Qualifikation und
flungssähigkeit Belege beizubririgea.

Freiburg, d n 20 . Nvv 'mber 1875.
Der Großh . Bezirks- Bahr.ingeoieur

ch e f f e l t.

Druck und B e.r3 » S der Brann ' schen Ho ' buchdjrucker « ' U
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